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(54) Leuchte mit mindestens einem elektrischen Leuchtmittel und mit einem aus
lichtdurchlässigem Werkstoff bestehendem Leuchtenschirm

(57) Eine Leuchte (10) weist mindestens ein elektri-
sches Leuchtmittel und einen letzterem zugeordneten,
aus lichtdurchlässigem Werkstoff bestehenden Leuch-
tenschirm (15) auf. Der Leuchtenschirm (15) besitzt
mindestens einen Durchbruch (21), in oder an welchem
ein Licht reflektierender und/oder Licht leitender minde-
stens teilweise im Lichtstrom des Leuchtmittels ange-
ordneter klardurchsichtiger Körper (23) gehalten ist.

Eine eigenartige Lichtwirkung wird dadurch erzielt,
dass der Durchbruch eine die Leuchtenschirmwand
(20) durchsetzende fensterartige Lichtdurchtrittsöff-
nung (21) bildet, an deren etwa rahmenartiger Laibung
(22), die fensterartige Lichtdurchtrittsöffnung (19) zu-
mindest im wesentlichen ausfüllend, der klardurchsich-
tige Körper (23) angeordnet ist. Der klardurchsichtige
Körper (23) bildet eine etwa prismenähnlich angeordne-
te Teilflächen (30) aufweisende gedrungene Form, wo-
bei die Innenseite des klardurchsichtigen Körpers (23)
eine dem Leuchtmittel zugewandte und dem Betrachter
abgekehrte beleuchtete Fläche (31) und die Außenseite
des klardurchsichtigen Körpers (23) eine dem Leucht-
mittel abgewandte Lichtaustrittsfläche (32) bildet, die
dem Betrachter unmittelbar zugekehrt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte mit minde-
stens einem elektrischen Leuchtmittel und mit einem
letzterem zugeordneten, aus lichtdurchlässigem Werk-
stoff bestehenden Leuchtenschirm entsprechend dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Eine solche Leuchte ist in
der DE 198 01 568 C2 beschrieben.
[0002] Die bekannte Leuchte weist einen etwa konus-
artigen Leuchtenschirm aus milchigem undurchsichti-
gen transluzenten Glas auf, dessen freier Rand so ge-
staltet ist, dass sich zwei Vorsprünge mit zwei Ausneh-
mungen abwechseln. Die beiden Vorsprünge des be-
kannten Leuchtenschirms sind an einander diametral
gegenüberliegenden Umfangsstellen mit je einem
Durchbruch versehen. Jeder Durchbruch, welcher le-
diglich eine hinsichtlich der Lichtwirkung der bekannten
Leuchte nicht relevante Befestigungsaussparung bildet,
dient der Aufnahme des jeweiligen axialen Endbereichs
eines bezüglich seiner Längserstreckung etwa teilkreis-
förmig nach unten gebogenen Stabes aus transluzen-
tem klardurchsichtigen Glas oder aus Acrylglas.
[0003] Der im Leuchteninnenraum angeordnete Stab
befindet sich unmittelbar im Strahlungsfluß des elektri-
schen Leuchtmittels und ist zugleich von einer Betrach-
tungsstelle, die außen im Schattenraum des Leuchten-
schirms angeordnet ist, sichtbar, wobei eine direkte
Blendung ausgeschlossen ist. Bei der von der DE 198
01 568 C2 bekannten Leuchte reflektiert und/oder leitet
der Stab das Licht und bildet dadurch mit seinem im
Strahlungsfluß des Lichts befindlichen Bereich quasi ei-
ne stabförmige dekorative sekundäre Lichtquelle.
[0004] Von der DE 44 42 584 C1 ist eine Leuchten-
Abdeckung für Decken-, Boden- oder Wandleuchten
bekannt, die einen aus Glas bestehenden hohlen
Leuchtenkörper aufweist, dessen dem Befestigungs-
rand benachbarter oberer Bereich aus zwar lichtdurch-
lässigem, jedoch mattem Glas besteht, während der
sich daran anschließende untere Bereich klardurchsich-
tig ist. Der klardurchsichtige Bereich des Leuchtenkör-
pers ist von einem klardurchsichtigen scheibenartigen
Glaskörper überlagert, dessen Lichtaustrittsfläche von
dem klardurchsichtigen Bereich des Leuchtenkörpers
gänzlich untergriffen ist.
[0005] Ausgehend der von eingangs beschriebenen
Leuchte gemäß der DE 198 01 568 C2, liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, den Leuchtenschirm und
den von diesem gehaltenen klardurchsichtigen Körper
zur Erzielung zusätzlicher eigenartiger Lichtreflekte vor-
teilhaft abzuwandeln.
[0006] Gemeinsam mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1 wird diese Aufgabe entspre-
chend der Erfindung dadurch gelöst, dass der Durch-
bruch eine die Leuchtenschirmwand durchsetzende
fensterartige Lichtdurchtrittsöffnung bildet, an deren et-
wa rahmenartiger Laibung, die fensterartige Lichtdurch-
trittsöffnung zumindest im wesentlichen ausfüllend, der
klardurchsichtige Körper angeordnet ist, welcher eine

etwa prismenähnlich angeordnete Teilflächen aufwei-
sende gedrungene Form bildet, wobei die Innenseite
des klardurchsichtigen Körpers Deine dem Leuchtmittel
zugewandte und dem Betrachter abgekehrte beleuch-
tete Fläche und-die Außenseite des klardurchsichtigen
Körpers eine dem Leuchtmittel abgewandte Lichtaus-
trittsfläche bildet, die dem Betrachter unmittelbar zuge-
kehrt ist.
[0007] Im Unterschied zu der von der DE 198 01 568
C2 bekannten Leuchte, bei welcher die Durchbrüche
lichttechnisch unwirksame Befestigungsaussparungen
darstellen , besteht entsprechend der Erfindung jeder
Durchbruch aus einer die Leuchtenschirmwand durch-
setzenden hinreichend großen fensterartigen Licht-
durchtrittsöffnung.
[0008] Eine jede Lichtdurchtrittsöffnung wird erfin-
dungsgemäß lichttechnisch gestaltet, indem in oder an
der rahmenartigen Laibung der fensterartigen Licht-
durchtrittsöffnung ein letztere zumindest im wesentli-
chen ausfüllender klardurchsichtiger Körper angeord-
net ist.
[0009] Im Unterschied zur Leuchte der DE 198 01 568
C2, gemäß welcher der klardurchsichtige Körper aus ei-
nem langgestreckten Stab besteht, weist der klardurch-
sichtige Körper entsprechend der Erfindung eine ge-
drungene Form auf, welche von etwa prismenähnlich
angeordneten Teilflächen umhüllt ist.
[0010] Diese prismenähnlich angeordneten Teilflä-
chen beeinflussen das Licht, indem sie es reflektieren,
brechen und ggf. in dessen Spektralfarben zerlegen.
Auf diese Weise lockern die mit den klardurchsichtigen
Körpern im wesentlichen ausgefüllten fensterartigen
Lichtdurchtrittsöffnungen die ansonsten einheitliche
Oberfläche eines Leuchtenschirms in eigenartiger Wei-
se auf.
[0011] Der lichtdurchlässige Werkstoff des erfin-
dungsgemäßen Leuchtenschirms ist vorzugsweise
Glas, kann aber auch aus einem chemischen Werkstoff,
beispielsweise aus Acrylglas, gefertigt sein. Dasselbe
gilt für den klardurchsichtigen Körper, welcher vorzugs-
weise aus Glas, andererseits aber auch aus einem an-
deren Werkstoff, beispielsweise aus Acrylglas, beste-
hen kann.
[0012] Eine vorteilhafte ansprechende Lichtwirkung
ergibt sich dann, wenn die Leuchtenschirmwand minde-
stens teilweise aus einem matten lichtdurchlässigen
Werkstoff, wie z.B. aus Opalglas, gebildet ist oder eine
mattierte Innenfläche und/oder Außenfläche aufweist.
Auf diese Weise ergibt sich ein interessanter Lichtkon-
trast zwischen der überwiegend aus mattem Werkstoff
bestehenden und daher diffus abstrahlenden Leuchten-
schirmwand und den mit ihren klardurchsichtigen Kör-
pern das Licht lenkenden Lichtdurchtrittsöffnungen
[0013] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
besteht darin, dass der klardurchsichtige Körper mit ei-
nem Teilbereich an der Außenfläche der Leuchten-
schirmwand benachbart der rahmenartigen Laibung der
fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung angeordnet ist
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und die Außenfläche an einem Randbereich der fenster-
artigen Lichtdurchtrittsöffnung übergreift, wobei sich
zwischen dem Teilbereich des klardurchsichtigen Kör-
pers und dem Randbereich der fensterartigen Licht-
durchtrittsöffnung eine Klebefuge befindet.
[0014] Entsprechend dieser Ausführungsform kann
der klardurchsichtige Körper von außen in die Licht-
durchtrittsöffnung, deren nach außen weisenden Rand-
bereich zugleich abdeckend, eingesetzt werden. Zwi-
schen dem Randbereich der Lichtdurchtrittsöffnung und
dem überstehenden Randbereich des klardurchsichti-
gen Körpers kann sodann gewissermaßen versteckt ei-
ne Fuge mit klardurchsichtigem Kleber angebracht wer-
den.
[0015] Weitere Erfindungsmerkmale sind zusätzli-
chen Unteransprüchen zu entnehmen.
[0016] In den Zeichnungen sind bevorzugte Ausfüh-
rungsformen entsprechend der Erfindung näher darge-
stellt, es zeigt,

Fig. 1 die Ansicht einer Pendelleuchte,

Fig. 2 den aus Fig. 1 ersichtlichen Leuchtenschirm
zum Teil in Ansicht und zum Teil im vertikalen Halb-
schnitt und

Fig. 3 einen gegenüber den Darstellungen in den
Fig. 1 und 2 vergrößerten horizontalen Teilschnitt.

[0017] In den Zeichnungen ist eine Leuchte insge-
samt mit 10 bezeichnet.
[0018] Die Leuchte 10 weist eine Befestigungsarma-
tur 11 mit elektrischer Kabelzuführung 12 auf. Mit der
Befestigungsarmatur 11 verbunden ist eine nicht darge-
stellte Lampenfassungsarmatur für eine in Fig. 3 sym-
bolisch gezeigte Lichtquelle 13, welche beispielsweise
aus einer Halogenlampe großer Leuchtdichte bestehen
kann.
[0019] Die Lichtquelle 13 befindet sich innerhalb ei-
nes Leuchteninnenraums 14, welcher von einem einen
rotationssymmetrischen Hohlkörper bildenden, etwa
umgekehrt topfförmigen Leuchtenschirm 15 umgrenzt
ist.
[0020] Der Leuchtenschirm 15 weist eine zwar licht-
durchlässige, ansonsten aber undurchsichtige innere
Opalglasschicht 16 auf, welche die Innenwandfläche 33
bildet und welche von einer Klarglasschicht 17 umge-
ben ist, deren Außenfläche 18 durch mechanische Be-
arbeitung, beispielsweise durch Sandstrahlen etc., auf-
gerauht bzw. mattiert ist. Die Lichtaustrittsöffnung des
Leuchtenschirms 15 ist mit 19 bezeichnet.
[0021] Die insgesamt mit 20 bezeichnete Leuchten-
schirmwand ist mit vier in demselben Umfangswinkel-
abstand angeordneten fensterartigen Lichtdurchtritts-
öffnungen 21 versehen, welche jeweils von einer rah-
menartigen Laibung 22 umgrenzt sind.
[0022] In jeder Lichtdurchtrittsöffnung 21 ist ein ge-
drungener klardurchsichtiger Körper 23 angeordnet,

welcher gemäß den Fig. 1 und 2 mittels zweier etwa ha-
kenförmiger Aufhängeelemente 24 beweglich in der je-
weiligen Lichtdurchtrittsöffnung 21 befestigt ist. Zwi-
schen der Außenkontur 25 eines jeden klardurchsichti-
gen Körpers 23 und der rahmenartigen Laibung 22 einer
jeden fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung 21 befindet
sich gemäß den Fig. 1 und 2 ein etwa ringförmiger Spalt
26.
[0023] Im Unterschied zu den Fig. 1 und 2 ist entspre-
chend Fig. 3 ein jeder klardurchsichtiger Körper 23 au-
ßen auf die Außenfläche 18 des Leuchtenschirms 15
aufgesetzt und mit der Lichtdurchtrittsöffnung 21 aus-
gerichtet. Dabei ist der klardurchsichtige Körper 23 mit
einem Teilbereich 27 an der Außenfläche 18 der Leuch-
tenschirmwand 20 benachbart der rahmenartigen Lai-
bung 22 der fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung 19
angeordnet.
[0024] Der klardurchsichtige Körper 23 durchgreift
zudem mit seinem Teilbereich 27 die Lichtdurchtrittsöff-
nung 21 von außen nach innen und ragt dabei in den
Leuchteninnenraum 14 hinein. Der klardurchsichtige
Körper 23 übergreift zudem die Außenfläche 18 des
Leuchtenschirms 15 an einem Randbereich 28 der fen-
sterartigen Lichtdurchtrittsöffnung 21, wobei zwischen
dem Teilbereich 27 des klardurchsichtigen Körpers 23
und dem Randbereich 28 der Außenfläche 18 eine Kle-
befuge 29 aus einem klardurchsichtigen lichtdurchläs-
sigen Kleber angeordnet ist.
[0025] Jeder klardurchsichtige Körper 23 ist mit etwa
prismenähnlich angeordneten unterschiedlichen Teilflä-
chen versehene welche unabhängig von ihrer jeweili-
gen Flächengröße und Flächengestalt jeweils mit der
Bezugsziffer 30 versehen sind.
[0026] Insbesondere anhand der Fig. 2 und 3 ist vor-
stellbar, dass die Innenseite des klardurchsichtigen Kör-
pers 23 eine dem Leuchtmittel 13 zugewandte und dem
Betrachter abgekehrte beleuchtete Fläche 31 und die
Außenseite des klardurchsichtigen Körpers 23 eine
dem Leuchtmittel 13 abgewandte Lichtaustrittsfläche 32
bildet, die dem Betrachter unmittelbar zugekehrt ist. Die
Lichtaustrittsfläche 32 stellt eine sekundäre Lichtquelle
dar.

Patentansprüche

1. Leuchte (10) mit mindestens einem elektrischen
Leuchtmittel (13) und mit einem letzterem zugeord-
neten, aus lichtdurchlässigem Werkstoff bestehen-
den Leuchtenschirm (15), welcher mindestens ei-
nen Durchbruch (21) aufweist, in oder an welchem
ein Licht reflektierender und/oder Licht leitender,
mindestens teilweise im Lichtstrom des Leuchtmit-
tels (13) angeordneter klardurchsichtiger Körper
(23) gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Durchbruch eine die Leuchtenschirmwand (20)
durchsetzende fensterartige Lichtdurchtrittsöff-
nung (21) bildet, an deren etwa rahmenartiger Lai-
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bung (22), die fensterartige Lichtdurchtrittsöffnung
(21) zumindest im wesentlichen ausfüllend, der
klardurchsichtige Körper (23) angeordnet ist, wel-
cher eine etwa prismenähnlich angeordnete Teilflä-
chen (30) aufweisende gedrungene Form bildet,
wobei die Innenseite des klardurchsichtigen Kör-
pers (23) eine dem Leuchtmittel (13) zugewandte
und dem Betrachter abgekehrte beleuchtete Fläche
(31) und die Außenseite des klardurchsichtigen
Körpers (23) eine dem Leuchtmittel (13) abgewand-
te Lichtaustrittsfläche (32) bildet, die dem Betrach-
ter unmittelbar zugekehrt ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die rahmenartige Laibung (22) der fen-
sterartigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) die Außen-
kontur (25) des klardurchsichtigen Körpers (23) zu-
mindest teilweise umgreift.

3. Leuchte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der klardurchsichtige Körper (23) inner-
halb der fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung (21)
befestigt ist.

4. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Au-
ßenkontur (25) des klardurchsichtigen Körpers (23)
und der rahmenartigen Laibung (22) der fensterar-
tigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) ein Spalt (26) ge-
bildet ist.

5. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der klardurchsichti-
ge Körper (23) an der Außenfläche (18) der. Leuch-
tenschirmwand (20) an der Lichtdurchtrittsöffnung
(21) gehalten ist.

6. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Teilvolumen (bei
27) des klardurchsichtigen Körpers (23) von der
fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) her in
den von der Innenwandfläche (33) der Leuchten-
schirmwand (20) zumindest teilweise begrenzten
Leuchteninnenraum (14) hineinragt.

7. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der klardurchsichti-
ge Körper (23) innerhalb der rahmenartigen Lai-
bung (22) der fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung
(21) mittels mindestens eines Aufhängelements
(24) beweglich befestigt ist.

8. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der klardurchsichti-
ge Körper (23) mittels einer mit insbesondere
klardurchsichtigem Kleber gefüllten. Klebefuge (29)
in oder an der rahmenartigen Laibung (22) der fen-
sterartigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) befestigt ist.

9. Leuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der klardurchsichtige Körper (23) mit ei-
nem Teilbereich (27) an der Außenfläche (18) der
Leuchtenschirmwand (20) benachbart der rahmen-
artigen Laibung (22) der fensterartigen Lichtdurch-
trittsöffnung (21) angeordnet ist und die Außenflä-
che (18) an einem Randbereich (28) der fensterar-
tigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) übergreift, wobei
sich zwischen dem Teilbereich (27) des klardurch-
sichtigen Körpers (23) und dem Randbereich (28)
der fensterartigen Lichtdurchtrittsöffnung (21) die
Klebefuge (29) befindet.

10. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtenschirm-
wand (20) mindestens teilweise aus einem matten
lichtdurchlässigen Werkstoff, wie z.B. aus Opal-
glas; gebildet ist oder eine mattierte Innenfläche
und/oder Außenfläche aufweist.

11. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtenschirm-
wand (20) einen rotationssymmetrischen Leuchten-
schirm (15) bildet.

12. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchtenschirm-
wand (20) einen etwa plattenartigen Leuchten-
schirm bildet.
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